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§ 1 PGSG Ziel- und
Begriffsbestimmung

 PGSG - Parlamentsgebäudesanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Zur langfristigen Erhaltung des historischen Parlamentsgebäudes in Wien und zur Sicherstellung der Erfüllung der

parlamentarischen Aufgaben der Organe der Gesetzgebung des Bundes ist eine nachhaltige Sanierung des

Parlamentsgebäudes erforderlich, die insbesondere die Herstellung des gesetzmäßigen Gebäudezustandes, die

Behebung aller vorhandenen Mängel und Schäden, funktional e zienzsteigernde Maßnahmen und die Nutzung

vorhandener Raumreserven beinhaltet.

(2) Das Projekt „Sanierung Parlament“ umfasst die Projektvorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Sanierung,

die Bereitstellung einer Interimslokation sowie die Vorbereitung und Durchführung der Übersiedlungen.
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